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An den Vorstand des Vereins

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Name und Anschrift) 

. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .  (Ort, Datum)

Bericht der Rechnungsprüfer über die beim

Verein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vorgenommene Rechnungsprüfung betreffend

das Vereinsjahr 20 . .

Sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes,

über die von uns im [Prüfungszeitraum] durchgeführte Rechnungsprüfung betreffend 

das Vereinsjahr 20 . . erstatten wir nachfolgenden Bericht:

1. Prüfungsinhalt

Durch Beschluss der Generalversammlung vom . . . . . 20 . . (Datum) wurden wir für 

die Dauer von . . . Jahren zu den Rechnungsprüfern des Vereins . . . . . . . . . . . . . . . . 

gewählt.

Gemäß § . . . der Statuten obliegt dem Vorstand die Leitung des Vereins; insbesondere 

fallen in seinen Wirkungsbereich folgende Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Das Vorhandensein eines adäquaten Rechnungswesens sowie die Erstellung des 

Rechnungsabschlusses liegen somit in der Verantwortung des Vorstandes.

Gemäß § . . . der Statuten des Vereins obliegt den Rechnungsprüfern „die laufende 

Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf  

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung 

der Mittel“, wobei dem Vorstand darüber zu berichten ist. Ziel der Prüfung war somit, 

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Vereinsgesetzes die Finanzgeba-

rung des Vereins im Hinblick auf  die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, die 

statutengemäße Verwendung der Mittel, das Vorliegen von ungewöhnlichen Einnahmen 

und Ausgaben sowie allfälliger Insichgeschäfte zu prüfen. Zusätzlich sieht § 21 Abs. 3 

Vereinsgesetz eine Prüfung dahin gehend vor, ob eine Bestandsgefährdung vorliegt.

7.1.3. Rechnungsprüfung 71

Im Statut jedes Vereins ist die Form der Bestellung von Rechnungsprüfern anzuführen. 

Ihre Aufgabe ist es, die finanzielle Gebarung des Vereins zu überprüfen. Wenn es die 

Statuten vorsehen, können auch vereinsfremde Personen zu Rechnungsprüfern bestellt 

werden. In der Regel werden die Rechnungsprüfer aber aus den Mitgliedern des Vereins 

bestellt. Sie dürfen allerdings nicht dem Vorstand angehören, weil sonst die Unabhän-

gigkeit der Prüfung nicht gewährleistet wäre – Vorstandsmitglieder dürfen sich nicht 

selbst kontrollieren. Die Bestellung von Rechnungsprüfern enthebt die Vereinsleitung 

freilich nicht ihrer Verantwortung, den Mitgliedern über die Tätigkeit und finanzielle 

Gebarung des Vereins Auskunft zu geben. Grundsätzlich müssen zwei Rechnungsprüfer 

gewählt werden. Die Wahl eines dritten ist allerdings empfehlenswert, damit bei Verhin-

derung einer Person die vorgeschriebenen zwei Rechnungsprüfer anwesend sind. Die 

Prüfungstätigkeit der Rechnungsprüfer erfolgt stichprobenartig: Es muss nicht jeder 

einzelne Beleg geprüft werden. Auf  Basis ihrer Prüfung erstellen die Rechnungsprüfer 

zur Jahreshauptversammlung des Vereins einen Bericht, der alle Bereiche umfasst,  

die für eine gewissenhafte Prüfung notwendig sind.
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Der Rechnungsabschluss zum 31. 12. 20 . . leitet sich lückenlos aus den Aufzeich-

nungen ab.

[Insbesondere Erläuterung, wenn die Gebarung nicht ordnungsgemäß ist!]

5. Finanzlage

In Übereinstimmung mit § 21 Vereinsgesetz haben wir die Finanzlage des Vereins 

überprüft und festgestellt, dass aufgrund des Rechnungsabschlusses zum 31. 12. 

20 . . ausreichend frei verfügbare Finanzmittel zur Verfügung stehen.

[Insbesondere Erläuterung, wenn nicht ausreichend verfügbare Finanzmittel zur  

Verfügung stehen!]

6. Statutengemäße Mittelverwendung

Aufgrund unserer Prüfungshandlungen konnten wir die bestimmungsgemäße Verwen-

dung der Einnahmen feststellen. Die in der Finanzbuchhaltung abgebildete Gebarung 

findet im Vereinszweck Deckung.

[Insbesondere Erläuterung, wenn keine statutengemäße Mittelverwendung gegeben 

ist!]

7. Ergebnis

Wir kommen daher zum Ergebnis, dass die Finanzgebarung des Vereins . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . im Hinblick auf  die Rechnungslegung und die statutengemäße 

Verwendung der Mittel für das am 31. 12. 20 . . endende Vereinsjahr 20 . . ordnungs-

gemäß ist. Ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben sowie Insichgeschäfte wurden 

nicht festgestellt. Eine Bestandsgefährdung liegt auf  Basis des Rechnungsabschlusses 

zum 31. 12. 20 . . nicht vor.

[Besondere Berichterstattung bei negativen Feststellungen!]

Mit freundlichen Grüßen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rechnungsprüfer 1					     Rechnungsprüfer 2

Anlage:	 Rechenschaftsbericht über das Vereinsjahr 20 . .

2. Prüfungsunterlagen und -durchführung

Unsere Prüfungshandlungen wurden auf  Basis der vom Kassier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

geführten und übermittelten und zusätzlich vor Ort am . . . . . 20 . . eingesehenen  

Unterlagen durchgeführt. Als Unterlagen standen uns die laufenden Aufzeichnungen 

samt zugrunde liegender Belege, der Rechnungsabschluss zum 31. 12. 20 . . samt 

Rechenschaftsbericht, weiters Generalversammlungsprotokolle und sonstige Protokol-

le zur Verfügung.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Personen) standen uns darüber hinaus als 

Auskunftspersonen zur Verfügung.

Die Vorstandsmitglieder mit besonderen Obliegenheiten des Vereins haben in einer 

Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass im Rechnungsabschluss zum 31. 12. 20 . . 

sämtliche Ausgaben und Einnahmen enthalten sind und die vorgelegte Vermögens-

übersicht alle zum Stichtag bestehenden Verbindlichkeiten aufweist sowie sonstige 

wesentliche finanzielle Verpflichtungen – so sie nicht in die Vermögensübersicht 

aufzunehmen waren – mitgeteilt wurden. Weiters wurde bestätigt, dass die erteilten  

Auskünfte vollständig und richtig sind.

3. Rechnungsabschluss zum 31. 12. 20 . .

Der vorgelegte Rechnungsabschluss umfasst die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für 

den Zeitraum 01. 01. 20 . .  bis 31. 12. 20 . . sowie eine Vermögensübersicht zum  

31. 12. 20 . . ; weiters wurde ein Rechenschaftsbericht, der die Vereinstätigkeit im 

abgelaufenen Vereinsjahr und die statutengemäße Mittelverwendung erläutert, 

vorgelegt.

Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für das Vereinsjahr 20 . . endete mit einem 

Überschuss/Abgang von € . . . . . . (Vorjahr: Überschuss/Abgang € . . . . . . ). Der 

Verein verfügte zum Vereinsstichtag über liquide Mittel (Bankguthaben) in Höhe von 

€ . . . . . . und Forderungen in Höhe von € . . . . . . Die Verbindlichkeiten zum Stichtag 

beliefen sich laut Vermögensübersicht auf  € . . . . . . , womit sich zum 31. 12. 20 . . ein 

positives/negatives Nettovereinsvermögen von € . . . . . . ergibt.

[Allenfalls Erläuterungen zu bestimmten Positionen etc., insbesondere bei  

buchmäßiger Überschuldung!]

4. Gebarung

Aufgrund unserer stichprobenweisen Prüfungshandlungen bestätigen wir, dass die 

Aufzeichnungen und der Rechnungsabschluss 20 . . den Grundsätzen der Klarheit, 

Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit entsprechen. Die Aufzeichnungen des 

Vereinsjahres 20 . . sind ordnungsgemäß und vollständig. 
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Der Rechnungsabschluss zum 31. 12. 20 . . leitet sich lückenlos aus den Aufzeich-

nungen ab.

[Insbesondere Erläuterung, wenn die Gebarung nicht ordnungsgemäß ist!]

5. Finanzlage

In Übereinstimmung mit § 21 Vereinsgesetz haben wir die Finanzlage des Vereins 

überprüft und festgestellt, dass aufgrund des Rechnungsabschlusses zum 31. 12. 

20 . . ausreichend frei verfügbare Finanzmittel zur Verfügung stehen.

[Insbesondere Erläuterung, wenn nicht ausreichend verfügbare Finanzmittel zur  

Verfügung stehen!]

6. Statutengemäße Mittelverwendung

Aufgrund unserer Prüfungshandlungen konnten wir die bestimmungsgemäße Verwen-

dung der Einnahmen feststellen. Die in der Finanzbuchhaltung abgebildete Gebarung 

findet im Vereinszweck Deckung.

[Insbesondere Erläuterung, wenn keine statutengemäße Mittelverwendung gegeben 

ist!]

7. Ergebnis

Wir kommen daher zum Ergebnis, dass die Finanzgebarung des Vereins . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . im Hinblick auf  die Rechnungslegung und die statutengemäße 

Verwendung der Mittel für das am 31. 12. 20 . . endende Vereinsjahr 20 . . ordnungs-

gemäß ist. Ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben sowie Insichgeschäfte wurden 

nicht festgestellt. Eine Bestandsgefährdung liegt auf  Basis des Rechnungsabschlusses 

zum 31. 12. 20 . . nicht vor.

[Besondere Berichterstattung bei negativen Feststellungen!]

Mit freundlichen Grüßen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rechnungsprüfer 1					     Rechnungsprüfer 2

Anlage:	 Rechenschaftsbericht über das Vereinsjahr 20 . .

2. Prüfungsunterlagen und -durchführung

Unsere Prüfungshandlungen wurden auf  Basis der vom Kassier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

geführten und übermittelten und zusätzlich vor Ort am . . . . . 20 . . eingesehenen  

Unterlagen durchgeführt. Als Unterlagen standen uns die laufenden Aufzeichnungen 

samt zugrunde liegender Belege, der Rechnungsabschluss zum 31. 12. 20 . . samt 

Rechenschaftsbericht, weiters Generalversammlungsprotokolle und sonstige Protokol-

le zur Verfügung.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Personen) standen uns darüber hinaus als 

Auskunftspersonen zur Verfügung.

Die Vorstandsmitglieder mit besonderen Obliegenheiten des Vereins haben in einer 

Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass im Rechnungsabschluss zum 31. 12. 20 . . 

sämtliche Ausgaben und Einnahmen enthalten sind und die vorgelegte Vermögens-

übersicht alle zum Stichtag bestehenden Verbindlichkeiten aufweist sowie sonstige 

wesentliche finanzielle Verpflichtungen – so sie nicht in die Vermögensübersicht 

aufzunehmen waren – mitgeteilt wurden. Weiters wurde bestätigt, dass die erteilten  

Auskünfte vollständig und richtig sind.

3. Rechnungsabschluss zum 31. 12. 20 . .

Der vorgelegte Rechnungsabschluss umfasst die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für 

den Zeitraum 01. 01. 20 . .  bis 31. 12. 20 . . sowie eine Vermögensübersicht zum  

31. 12. 20 . . ; weiters wurde ein Rechenschaftsbericht, der die Vereinstätigkeit im 

abgelaufenen Vereinsjahr und die statutengemäße Mittelverwendung erläutert, 

vorgelegt.

Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für das Vereinsjahr 20 . . endete mit einem 

Überschuss/Abgang von € . . . . . . (Vorjahr: Überschuss/Abgang € . . . . . . ). Der 

Verein verfügte zum Vereinsstichtag über liquide Mittel (Bankguthaben) in Höhe von 

€ . . . . . . und Forderungen in Höhe von € . . . . . . Die Verbindlichkeiten zum Stichtag 

beliefen sich laut Vermögensübersicht auf  € . . . . . . , womit sich zum 31. 12. 20 . . ein 

positives/negatives Nettovereinsvermögen von € . . . . . . ergibt.

[Allenfalls Erläuterungen zu bestimmten Positionen etc., insbesondere bei  

buchmäßiger Überschuldung!]

4. Gebarung

Aufgrund unserer stichprobenweisen Prüfungshandlungen bestätigen wir, dass die 

Aufzeichnungen und der Rechnungsabschluss 20 . . den Grundsätzen der Klarheit, 

Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit entsprechen. Die Aufzeichnungen des 

Vereinsjahres 20 . . sind ordnungsgemäß und vollständig. 




